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(4) Das ZWK WtB ist Partner der Bilanzorgane der 
Industrie. Der Generaldirektor des ZWK WtB ist be
rechtigt und verpflichtet, auf der Grundlage der versor
gungspolitischen Grundkonzeption sowie der zentralen 
staatlichen Plankennziffern die Warenfonds nach Um
fang und Struktur durch die Abstimmung der Bilanzen 
und den Abschluß langfristiger Vereinbarungen mit 
den Bilanz- bzw. wirtschaftsleitenden Organen zu 
sichern. Das erfordert vom ZWK WtB ausgehend von 
seiner Funktion als zentraler Fondsträger

— die Erarbeitung von exakten "Bedarfseinschätzungen 
als entscheidende Ausgangsbasis für die Warenfonds
planung ;

— die Planung der Warenfonds und der Bestands- und 
Reservebildung in Abstimmung mit den Bilanzorga
nen der Industrie sowie Sicherung einer bedarfsge
rechten Struktur der Warenfonds und des effektiven 
Einsatzes der Kapazitäten, Roh- und Hilfsstoffe auf 
der Grundlage von

• Sortimentsmodellen 

■ Absatzkonzeptionen

• langfristigen Verträgen bzw. Vereinbarungen.

Der Generaldirektor des ZWK WtB hat den Minister für 
Handel und Versorgung über ungeklärte Bilanzpro
bleme unverzüglich zu informieren und mit den Bilanz
organen der Industrie abgestimmte Lösungsvorschläge 
zu unterbreiten.

(5) Der Generaldirektor des ZWK WtB hat Vorschläge 
für die Differenzierung der staatlichen Aufgaben und 
Auflagen für die Positionen des zentralen Versorgungs
planes auf die Bezirke entsprechend den Differenzie
rungsprinzipien und den sozial-ökonomischen Kennzif
fern dem Minister für Handel und Versorgung zu un
terbreiten.

(6) Der Generaldirektor des ZWK WtB ist berechtigt 
und verpflichtet, insbesondere bei zentralen Positionen, 
den Bezirksdirektionen WtB entsprechend den Bilanz
entscheidungen bzw. getroffenen Vereinbarungen zur 
Erfüllung der bezirklichen Versorgungspläne verbind
liche Produktions- und Importeinweisungen zu erteilen. 
Bei Verletzungen der vom Minister für Handel und Ver
sorgung festgelegten bezirklichen Führungsgrößen der 
Warenfonds durch die Großhandelsbetriebe WtB oder 
die Bezirksdirektionen WtB ist der Generaldirektor des 
ZWK WtB berechtigt und verpflichtet, deren unverzüg
liche Beseitigung zu fordern und den Rat des Bezirkes 
darüber zu informieren.

(7) Vom ZWK WtB können mit Zustimmung des Mi
nisters für Handel und Versorgung über die im zen
tralen Versorgungsplan festgelegten Führungsgrößen 
der Warenfonds hinaus weitere Positionen zur Siche
rung der Versorgung in Zusammenarbeit mit den Bi
lanzorganen als Führungsgrößen festgelegt und bezirk
lich differenziert werden. Die Rechte des Generaldirek
tors des ZWK WtB bei Verletzungen dieser Führungs
größen regeln sich nach Abs. 6.

§3

(1) Das ZWK WtB nimmt ausgehend vom Bedarf ins
besondere Einfluß auf den Umfang und die Struktur

der Warenfonds, die Sicherung der Qualität der Waren 
und auf die Stabilität der Preise. Es organisiert mit Zu
stimmung der Räte der Bezirke den überbezirklichen 
Warenaustausch und den Konsumgüteraustausch.

(2) Das ZWK WtB trägt zur weiteren Qualifizierung 
der Versorgungsprozesse bei, indem es vor allem

— im Rahmen der jährlichen Direktive des Ministers 
für Handel und Versorgung zur Durchführung des 
Volkswirtschaftsplanes die Information zu den 
Schwerpunkten der Versorgung und den Zielstellun
gen der Handels- und Versorgungspolitik sowie die 
Waren- und Versorgungsinformationen herausgibt;

— Methodiken und Organisationsformen der zentralen 
Einkaufshandlungen schafft;

— einheitliche Rahmenbedingungen zur Gestaltifng der 
Kooperation und Vorbereitung des Warenumschlag
prozesses sichert, in deren Vorbereitung die Bezirks
direktionen WtB einzubeziehen sind;

— ständig Einfluß auf die weitere Rationalisierung der 
Warenwege nimmt;

— Methodiken der Bedienung, Betreuung und Beratung 
des Einzelhandels und Richtlinien zur einheitlichen 
Bestandsplanung und Bestandshaltung ausarbeitet 
und den Räten der Bezirke bzw. den Bezirksdirek
tionen WtB zur Verfügung stellt.

(3) Das ZWK WtB ist für die Leitung und Planung 
der zentralen Vorrats- und Reservewirtschaft sowie die 
rechtzeitige Einreichung begründeter Vorschläge für 
einen effektiven Einsatz des Fonds „Kleine Preiskor
rekturen“ entsprechend den Festlegungen des Ministers 
für Handel und Versorgung* verantwortlich.

(4) Beim Auftreten von Unplanmäßigkeiten in der 
Versorgung in einem oder mehreren Bezirken ist der 
Generaldirektor des ZWK WtB berechtigt und ver
pflichtet, Maßnahmen zu ihrer umgehenden Beseitigung 
einzuleiten. Dazu gehören die direkte und operative 
Steuerung der Warenbewegung und die überbezirkliche 
Umverteilung. Bei der Umverteilung muß die Zustim
mung des jeweiligen Rates des Bezirkes vorliegen.

§4

Handelstransport

(1) Das ZWK WtB ist für die zentrale Leitung und 
Planung des Handelstransportes im Konsumgüterbin
nenhandel verantwortlich und hat einheitliche Bedin
gungen für die Gestaltung der Kooperationsbeziehungen 
zwischen den am Handelstransport beteiligten Partnern 
zu sichern.

(2) Das ZWK WtB legt langfristige Entwicklungsrich
tungen für den Handelstransport fest. Es plant die 
Fahrzeuge und Ausrüstungen des Handelstransportes 
insgesamt und differenziert diese in Abstimmung mit 
den Räten der Bezirke auf die Territorien. Es leitet die

* Zur Zelt gilt die Anweisung Nr. 41/71 vom 7. Dezember 1971 
über die Vorbereitung, Durchführung und Abrechnung kleiner 
Preiskorrekturen und Saisonpreismaßnahmen (Verfügungen 
und Mitteilungen des Ministeriums für Handel und Versorgung 
Nr. 27)


